
Konflikt mit dem Gentechnikrecht
Importierter Gelbsenf kann gentechnisch veränderten Raps enthalten

ie Aussaät vor Konsumsenf
zum ZwischenJrüchtmbau ist
in der kaxis immer wieder

Deutschland nul in geringem Um- Nicht zugelassen ist das gen_
fang ausgesät. Der fü die Sedher- technische Konstrukt in Saatgut
nel luoeundSauertonserveoi-odus- Aulglund der febienden Schqel-
rrie be;örigre SeDl wüd me;.t aus leDw;ne ftir GVOS (geDLecbdsch
dem Au.land ei-ogelühn. Dieser ve':bdede OrganitmeD) im Saar
Seor eDüälr im geringetr Umtang gür gilr damil ab.olure \ull-To-
auchsämetranderermänzenarten, leränz. Das heißt, es darf kein
ohne dass dies lebensmittelrecht-
lich zu beanstälden ist.

Impotware aus manchen Län-
dem wie Kanadä kann auch Sa
men votr gentechnisch verände(em
Sommerraps enthalten. In der Re-
gel handelr es sich dabei um Sorten
mil dem genteclmisch veränderten
Korutrukt GT 73, das eine Her-
bizidtolemü gegen Gb'fosat auf-
weist. Da dieses Konshukt ir der
EU und damit auch in Deutsch-
land eine Zulassung für Lebens
und Futtemittel hat, spielen derar-
tige Veruüeinigungen im geringen

rft rerwachungsmaßnahmen durch-
zufübren, damit verhhdert wird,
dass sich gentechnisch verände(e
manzen ir der Folgezeit wieder
im Bestand finden lassen. Dies ist
mit einem eüeblichen Aufwatrd an
Kosten und Arbeit für den Land-
wht verbunden. Besonders gra\'1e-
rend kömen die Folgen ftir Bio'Be

Handelsbetriebe versuchen den
Verstoß gegen das Saatgutver
kebrsgesetz dadurch zu umgehe&
dass sie derartige Pattietr ausdrück-
lich als Konsumware, die nicht zur
Aussaat bestimmt ist, kennzeich-
nen. Dies ist ein Versuch, sich der
eigenen SorgJaltspflicht zlr endedi-
gen, der aber shengen rechtlichen
Prtifungen taüm standhalten wnd.
Aüf jeden Fall erschwert dies dem
Landwifi, im Falle einer BeaDstan
dung nach dem Gentechnikrecht
gegen seinen Lieferanten ehen
Schadensersatz dürchzusetzen.

Aüs diesem Grunde mllss beim
Kauf von Saatgut für den Zwi
schenfruchlanbau oder fit Eigen-
vermeimlngen ddngend genten
werden, die gesetzlichen Bestim-
mungen zu beachten und nü zer
tifziertes Saatgutzuzükaufen.Dies
Silt sowobl tur den Ländhandel äls
auch für den Landxrrt.
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zu beobachten. Abgesehen davoq
dass der Handel von Konsumware
zu Saatgrtzwecketr eineü Verstoß
gegeD das SäarguFerkebrsgesetz
darste[t, karm der vermehdiche
Preisvodeil beim Einkauf für den
Landwirt sehr teuer werden. Die
verwendüng von Konsumware zu
saatgutzwecken birgt n?imlich er-
hebliche Risiken-

Senf zur Kömemutzrmg wird in

Umfang in der Konsumware keine
rechtliche Ro e. Zufällige und tech-
nisch unvermeidbare Veanreini-
gungen Init Gvo-haltigen Samen,
die das Konstrukt GT 73 äufweisen,
düden bis zu einem Arteil von 0,9
Prozent etrttralten seill, otrle dass
dies deklariert werden muss. Dar-
über hinausgehende Anteile müss-
ten gekennzeichnet seir

Aussaat ist mit hoher
Gefahr verbunden

einziges Korn gentecbnisch verän-
derter Samen im Saatgui enthal-
ten sein. Sät ein Lardwin Konsum-
ware aus, die mit einem geringen
Anteil an Gvo-haltigem Samen
vermischt ist, so begeht er dämit
eine ungenehmigte Freisetzung
von gentechnisch verändefien O.
ganismen und verstößt gegen das
Gentechnikgesetz.

Werdetr deraftige Verstöße auf
gedeckt, veranlassen die für das
centecbdkrecht zNtändigeD Be
hörden, den Bestand umzubre-
chen und ftir die komme.den Jahre
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